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Grundausbildung 

Grundsätzliche Bestimmungen 

  § 25. (1) Die Grundausbildung hat die Grund- und 
Übersichtskenntnisse sowie fachliche, soziale und methodische 
Fähigkeiten, die für den vorgesehenen Aufgabenbereich erforderlich 
sind, zu vermitteln. Überdies soll die Grundausbildung zur Erfüllung 
von Ernennungs- oder Definitivstellungserfordernissen führen. 
(2) Die Grundausbildung ist von der obersten Dienstbehörde 

bereitzustellen. Beamte mit ähnlichen Aufgabenbereichen innerhalb 
des Zuständigkeitsbereiches einer obersten Dienstbehörde sind einer 
einheitlichen Grundausbildung zu unterziehen. Die Teilnahme an 
Lehrgängen oder Lehrgangsteilen im Rahmen der Grundausbildung ist 
jedenfalls Dienst. 

Grundausbildungsverordnung 

  § 26. (1) Die obersten Dienstbehörden haben für ihren 
Zuständigkeitsbereich die Grundausbildung durch Verordnung zu regeln 
(Grundausbildungsverordnung). Grundausbildungsverordnungen können 
auch von mehreren obersten Dienstbehörden einvernehmlich erlassen 
werden. 
(2) Die Grundausbildungsverordnungen haben insbesondere zu 

enthalten: 
1. Grundausbildungsziele im Hinblick auf die zu vermittelnden 


Kenntnisse und Fähigkeiten, 

2. Ausbildungsformen, 
3. bei Seminaren und Lehrgängen Lehr- und Stundenpläne mit der 


     Festlegung des auf die einzelnen Lehrgegenstände entfallenden 

Stundenausmaßes, 


4. eine Prüfungsordnung gemäß § 28 Abs. 3 sowie 
5. allfällige Prüfungsvoraussetzungen im Sinne des § 31 Abs. 2. 

Zuweisung zur Grundausbildung 

  § 27. (1) Der Beamte ist von der Dienstbehörde einer 
Grundausbildung zuzuweisen, wenn
 1. der erfolgreiche Abschluss der betreffenden Grundausbildung für 

     die Verwendung des Beamten als Definitivstellungserfordernis 

     vorgeschrieben ist und 

2. der Beamte die in der Verordnung für die betreffende 


     Grundausbildung allenfalls vorgeschriebenen Praxiszeiten 

     absolviert hat. 

Die Zeit zur Absolvierung der Grundausbildung ist von der 
Dienstbehörde nach den dienstlichen Verhältnissen und nach 
Sicherstellung eines Ausbildungsplatzes festzusetzen. Auf die 
persönlichen Verhältnisse des Beamten ist dabei angemessen Rücksicht 
zu nehmen. 
(2) Hat der Beamte einen so großen Anteil an der Grundausbildung 

versäumt, dass das Ausbildungsziel voraussichtlich nicht erreicht 
werden kann, ist die Zuweisung zur Grundausbildung zu widerrufen. 
Ist jedoch der Beamte ohne sein Verschulden aus einer 
Grundausbildung ausgeschieden, so kann er neuerlich einer 
Grundausbildung zugewiesen werden. 
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 Dienstprüfung 

  § 28. (1) Die Absolvierung der Grundausbildung ist durch die 
erfolgreiche Ablegung der Dienstprüfung nachzuweisen. Diese ist 
Bestandteil der Grundausbildung. 
(2) Die Dienstprüfung kann als Gesamtprüfung oder in Teilprüfungen 

stattfinden. 
(3) Die nähere Ausgestaltung der Dienstprüfung im Hinblick auf 

Inhalt, Aufbau und Ablauf erfolgt durch Verordnung der obersten 
Dienstbehörde (Prüfungsordnung). Die Prüfungsordnung hat 
insbesondere zu behandeln: 
1. die Festlegung der Prüfungsfächer samt deren 


Anforderungsniveau, 

2. die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander, 
3. ob die Dienstprüfung als Gesamt- oder in Teilprüfungen 


     abzulegen ist, 

4. ob die Dienstprüfung vor einem Prüfungssenat oder vor 


     Einzelprüfern abzulegen ist, 

5. Schriftlichkeit oder Mündlichkeit der einzelnen Prüfungsteile, 
6. ob eine Hausarbeit abzufassen ist und ob die Hausarbeit als 


     gemeinsame Teamarbeit mehrerer Prüfungskandidaten vorgesehen

 werden kann, 


7. ein Prüfungsplan, der den Ablauf allfälliger Teilprüfungen bzw. 

der Gesamtprüfung festlegt, sowie 


8. die Bedingungen für eine Wiederholung bei nicht bestandener 

     Gesamtprüfung, Teilprüfung oder Hausarbeit, wobei eine 

     Gesamtprüfung sowie eine Hausarbeit jedenfalls vor Ablauf von 

     sechs Monaten und eine Teilprüfung vor Ablauf von drei Monaten 


wiederholbar sein müssen. 

Abs. 6: Verfassungsbestimmung 

Prüfungsorgane 

  § 29. (1) Für die Durchführung der Dienstprüfungen sind von den 
obersten Dienstbehörden für ihren Zuständigkeitsbereich 
Prüfungskommissionen zu bilden. Als Mitglieder einer 
Prüfungskommission sind geeignete Personen heranzuziehen, die über 
entsprechende fachliche und pädagogische Qualifikationen verfügen. 
Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat Erfahrung auf dem Gebiet 
der Personalentwicklung aufzuweisen. 
(2) Es können für den Zuständigkeitsbereich mehrerer oberster 

Dienstbehörden gemeinsame Prüfungskommissionen gebildet werden. 
(3) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission ruht vom Tag 

der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen 
rechtskräftigem Abschluss, während der Zeit der (vorläufigen) 
Suspendierung vom Dienst, der Außerdienststellung sowie aus 
sonstigen, durch Verordnung festzulegenden Gründen. 
(4) Dienstprüfungen, die als Gesamtprüfungen stattfinden, sind vor 

einem Prüfungssenat abzulegen. Teilprüfungen einer Dienstprüfung 
können vor einem Prüfungssenat oder vor einem Einzelprüfer abgelegt 
werden. 
(5) Für die einzelnen Dienstprüfungen sind Prüfer vom Vorsitzenden 

der Prüfungskommission aus dem Kreis der Mitglieder der 
Prüfungskommission zu bestimmen. Sollte eine Gesamtprüfung oder eine 
Teilprüfung vor einem Prüfungssenat abgehalten werden, so sind 
dessen Mitglieder vom Vorsitzenden der Prüfungskommission aus dem 
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Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission auszuwählen. Ein 
Senatsmitglied ist mit der Vorsitzführung zu betrauen. 
(6) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder der 

Prüfungskommission sind in Ausübung dieses Amtes selbständig und 
unabhängig.
                Anrechnung auf die Grundausbildung 

  § 30. Auf die Grundausbildung können anderweitige Ausbildungen 
oder sonstige Qualifizierungsmaßnahmen, Berufserfahrungen und 
selbständige Arbeiten angerechnet werden, soweit sie mit 
entsprechenden Teilen der Grundausbildung gleichwertig sind und dies 
im Hinblick auf die Ziele der Grundausbildung zweckmäßig ist. Auch 
die gänzliche Anrechnung der Grundausbildung ist zulässig. Die 
Gleichwertigkeits- sowie die Zweckmäßigkeitsprüfung nimmt die 
Dienstbehörde vor. Ein Rechtsanspruch auf Anrechnung besteht nicht.

 Prüfungsverfahren 

§ 31. (1) Prüfungstermine einer Gesamtprüfung oder einer 
Teilprüfung sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
(2) Der Beamte ist zur Dienstprüfung zuzulassen, wenn er, 

abgesehen von der Grundausbildung, die Ernennungserfordernisse für 
die betreffende Verwendung sowie allfällige weitere Erfordernisse 
erfüllt. Als weitere Erfordernisse für die Zulassung zur 
Dienstprüfung können in der betreffenden Grundausbildungsverordnung 
festgesetzt werden: 
1. die Verpflichtung zum Besuch von 


     Grundausbildungslehrveranstaltungen wie Lehrgänge und Seminare, 

2. die verpflichtende Teilnahme an sonstigen 


     Lehrvermittlungsprogrammen wie insbesondere 

     e-learning-Systemen,

 3. die Absolvierung allfälliger sonstiger Ausbildungen und 


Praxiszeiten samt deren Abfolge. 

(3) Bis zum Beginn einer Gesamt- oder Teilprüfung kann der Beamte 

von der Prüfung zurücktreten. Als Rücktritt von der Gesamt- oder 
Teilprüfung zu werten sind das Nichterscheinen zu einem 
Prüfungstermin und das schuldlose Außerstandesein, eine Gesamt- oder 
Teilprüfung an einem festgesetzten Termin fortzusetzen oder zu 
beenden. Ersatztermine hat der Vorsitzende der Prüfungskommission 
festzulegen.
 (4) Bei der Durchführung von Prüfungen ist auf Behinderungen des 
Beamten so weit billige Rücksicht zu nehmen, als dies mit dem 
Ausbildungszweck vereinbar ist. 
(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn bei einer Prüfung vor einem 

Prüfungssenat die Mehrheit der Senatsmitglieder oder bei einer 
Prüfung vor einem Einzelprüfer dieser feststellt, dass der Beamte 
die erforderlichen Kenntnisse beziehungsweise Fertigkeiten besitzt. 
Stellt die Mehrheit der Senatsmitglieder oder der Einzelprüfer 
darüber hinaus fest, dass der Prüfungserfolg in bestimmten 
Gegenständen als ausgezeichnet zu bewerten ist, so sind der Angabe 
des Prüfungserfolges die Worte "mit Auszeichnung aus ..." anzufügen. 
Über die bestandene Prüfung ist dem Beamten ein Zeugnis auszustellen.
 (6) Eine Dienstprüfung, die aus Teilprüfungen besteht, ist 
bestanden, wenn alle Teilprüfungen bestanden wurden. 
(7) Nicht bestandene Gesamtprüfungen und nicht bestandene 

Teilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Die zweite 
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Wiederholung hat jedenfalls vor einem Prüfungssenat stattzufinden. 


